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AfMu-Regel (MuSchR) Gefährdungsbeurteilung Nummer 
10.1.01 

 

Gefährdungsbeurteilung, Regel des Ausschusses für Mutterschutz,  
Nr. MuSchR 10.1.01, 2023 

– Bek. d. BMFSFJ v. 8.4.2025 – 211-8361-10/036 – 

 

Vorwort 

Gemäß § 30 Absatz 1 Satz 1 Mutterschutzgesetz (MuSchG) ist der Ausschuss für Mutter-
schutz (AfMu) beim Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend (BMFSFJ) 
angesiedelt; ihm gehören geeignete Personen vonseiten der öffentlichen und privaten Arbeit-
geber, der Ausbildungsstellen, der Gewerkschaften, der Studierendenvertretungen und der 
Landesbehörden sowie weitere geeignete Personen, insbesondere aus der Wissenschaft, an. 

Der AfMu berät das BMFSFJ und steht im fachlichen Austausch mit den arbeitsschutzrechtli-
chen Ausschüssen nach § 18 Absatz 2 Nummer 5 Arbeitsschutzgesetz (ArbSchG) des Bun-
desministeriums für Arbeit und Soziales (BMAS). 

Aufgabe des AfMu ist es, praxisgerechte Veröffentlichungen zu erstellen, die es Arbeitgebern 
erleichtern, bei der Umsetzung des Mutterschutzes den jeweils aktuellen Stand der Technik, 
Arbeitsmedizin und Hygiene sowie sonstige gesicherte wissenschaftliche Erkenntnisse zu be-
rücksichtigen. 

 

Mutterschutzregeln geben den Stand der Technik, Arbeitsmedizin und Hygiene sowie sonstige 
gesicherte wissenschaftliche Erkenntnisse über Art, Ausmaß und Dauer möglicher unverant-
wortbarer Gefährdungen einer schwangeren oder stillenden Frau und ihres Kindes wieder. Sie 
dienen der Konkretisierung des Mutterschutzgesetzes (MuSchG) und entfalten Vermutungs-
wirkung. Der Arbeitgeber hat bei seinen Maßnahmen die vom Ausschuss für Mutterschutz 
ermittelten Regeln zu berücksichtigen; bei Einhaltung dieser Regeln ist davon auszugehen, 
dass die Anforderungen des MuSchG erfüllt sind.  

Die sicherheitstechnischen, arbeitsmedizinischen und arbeitshygienischen Regeln des Aus-
schusses für Mutterschutz werden durch das Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen 
und Jugend im Einvernehmen mit dem Bundesministerium für Arbeit und Soziales, dem Bun-
desministerium für Gesundheit und dem Bundesministerium für Bildung und Forschung im 
Gemeinsamen Ministerialblatt (GMBl) veröffentlicht 

 

Zitierregelung: 

Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend: Gefährdungsbeurteilung, Regel 
des Ausschusses für Mutterschutz, Nr. MuSchR 10.1.01, 2023. 


